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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. S1EGER, Dr. OFNER, Dr. FRISCHENSGILAGER 

an den Herrn Bundeskanzler 

betreffend Kostenarsatz beim Verwaltungsgerichtshof 

,Im Zusammenhang mit dem Kostenersatz beim Verwaltungsgerichtshof 

hat die Volks anwaltschaft in ihrem Dritten Bericht an den Nationalrat 
folgendes ausgeführt: 

"Aufgrund zahlreicher Beschwerden stellte die Volksanwaltschaft fest, 

daß eine wesentliche Erschwerung des Zuganges zum Recht darin besteht, 
daß bei Anrufung des Verwaltungsgerichtshofes selbst einem obsiegenden 

Beschwerdeführer nur ein Teil der ihm tatsächlich erwachsenen Kosten 

abgegol ten wird. 
Ursache dafür ist die Verordnung des Bundeskanzlers vom 31.0ktober 1977 

über die Pauschalierung der AufWandersätze im Verfahren vor dem Ver­

wal tungs gerichtshof , BGBI. Nr. 542. Für die Einbringung einer Be­

schwerde beim Verwaltungsgerichtshof besteht Anwaltszwang, wodurch 

tarifmäßige Kosten erwachsen, die im Pauschalbetrag keine Deckung 

finden. Auch die Möglichkei t der Inanspruchnahme von Verfahrenshilfe 

stellt keine Lösung dieses Problems dar, da die Verfahrenshilfe nur den 

wirtschaftlich Schwächsten gewährt wird., Für einen großen Personenkreis, 

der ijnapp über der Grenze für den Anspruch auf Verfahrenshilfe liegt, 

stellt das Kostenrisiko eine Barriere dar, die vielfach zumVerzicht 

auf den Rechtsschutz durch den Verwaltungsgerichtshof führt. Die Volks­

anwaltschaft ist der Auffassung, daß die Durchsetzung eines dem 

Bürger zustehenden Rechtes nicht mit unzumutbaren Kosten verbunden sein 

soll" • 
Die unterzeichneten Abgeordneten treten dieser von der Volks­

anwaltschaft geäußerten Auffassung vollinhaltlich bei und 
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rich ten daher an den Herrn Bundeskanzler die 

Anfrage: 

1. Besteht die Absicht, die bezüglich des Kostenersatzes 

beim Verwaltungsgerichtshof bestehende Regelung 

dahingehend abzuändern, daß die dem obsiegenden Be­

schwerdeführer erwachsenen Kosten künftig zur Gänze 

abgegolten werden? 

2. Wenn ja, bis wann kann mit der Erlassung einer ent­

sprechenden Verordnung gereChnet werden? 
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